
Vorwort  
zum Bericht der Expertenkommission  
der  Bundespsychotherapeutenkammer 

Für den Abdruck der im Auftrag der Bundes-
psychotherapeutenkammer erstellten Ex-
pertise „Analysen zum medizinischen Nut-

zen der Gesprächspsychotherapie und Empfeh-
lungen für die Stellungnahme zum ,Bericht der 
Nutzenbewertung Gesprächspsychotherapie bei 
Erwachsenen’ des Gemeinsamen Bundesaus-
schusses (G-BA)“ gibt es außer dem Grund, die 
Ergebnisse der Fachöffentlichkeit zugänglich zu 
machen, zwei weitere Gründe: 

Zum einen soll das Bild korrigiert werden, das 
nach der Studienprüfung durch den G-BA bei ei-
nigen Psychotherapeuten entstanden ist: Die Ge-
sprächspsychotherapie (GPT) habe keine ausrei-
chenden empirischen Wirksamkeitsnachweise. 
Wie dieses Bild entstehen konnte, wurde bereits 
an anderer Stelle (Eckert 2007) ausgeführt. 

Zum anderen wurden im Zuge des Prüfverfah-
rens durch den G-BA Details der Prüfregeln und 
der Prüfmodalitäten bei der Zulassung neuer Psy-
chotherapieverfahren in das GKV-System sicht-
bar. Da der G-BA beschlossen hat, auch die be-
reits zugelassenen drei Richtlinienverfahren die-
ser Nutzenbewertung zu unterziehen, wird von 
den Problemen bei der Anwendung dieser Re-
geln auch die tiefenpsychologisch fundierte Psy-
chotherapie betroffen sein. Darüber hinaus wir-
ken sich die Prüfregeln auf die Anerkennung neu-
er Verfahren und damit auf die zukünftige Ent-
wicklung der Psychotherapie überhaupt aus. 

 
Die Nutzenbewertung eines psychotherapeuti-
schen Verfahrens auf der Grundlage empirischer 
Wirksamkeitsstudien ist nur möglich, wenn aus-
reichend viele geeignete empirische Wirksam-
keitsstudien vorliegen, an Hand derer geprüft 
werden kann, ob die in den Psychotherapie-
Richtlinien festgelegten Kriterien erfüllt werden 
können oder nicht. 

Ist das nicht der Fall, bedeutet das nicht, dass 
das Verfahren in den Anwendungsbereichen von 
Psychotherapie, für die keine oder nicht ausrei-
chend viele Studien vorliegen, unwirksam ist. Es 
bedeutet zunächst nur, dass die Wirksamkeit in 
bestimmten Anwendungsbereichen nicht ausrei-
chend geprüft werden konnte. Und das kann sehr 
unterschiedliche Gründe haben.  

Wie den Ausführungen über die historische 
Entwicklung der Psychotherapieforschung in der 
Expertise zu entnehmen ist, galt die Wirksamkeit 
von Psychotherapie Anfang der 80er Jahre als 
ausreichend belegt. Die durch Eysencks (1952) 
Zweifel an der Wirksamkeit von (psychoanalyti-
scher) Psychotherapie ausgelöste „Rechfer-
tigungsphase“ in der Psychotherapieforschung 
galt mit dem Erscheinen der großen Metaanaly-
sen, darunter Smith et al. (1980), als abgeschlos-
sen. Die Psychotherapieforschung ging nicht 
mehr der Frage nach, wie wirksam ein Psycho-
therapieverfahren ist, sondern fragte vor allem, 
welche therapeutischen Prozesse bewirken wel-
che Veränderungen in welchen Bereichen?  

Die weitere Entwicklung der Psychotherapie-
forschung geschah auch in Abhängigkeit von den 
Paradigmen, die einem Psychotherapieverfahren 
jeweils zu Grunde liegen.  

Die Verhaltenstherapie entwickelte nach der 
so genannten kognitiven Wende für fast alle For-
men psychischer Störungen kognitiv-behaviorale 
Behandlungskonzepte. Dabei wurden auch zu-
nehmend Konzepte und Therapietechniken aus 
anderen Therapieansätzen übernommen. An die 
Stelle der lerntheoretischen Fundierung verhal-
tenstherapeutischer Behandlungskonzepte trat 
die Forderung nach dem empirischen Nachweis 
der Wirksamkeit der angewendeten Behandlung. 
Das hatte zur Folge, dass die dem verhaltensthe-
rapeutischen Paradigma verbundene Psychothe-
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rapieforschung die Wirksamkeitsforschung wei-
ter vorantrieb. Da sie das primäre Behandlungs-
ziel in der Reduktion leidbringender Symptome 
sieht, kam es gleichzeitig zu einer nachhaltigen 
Weiterentwicklung der symptombezogenen Di-
agnostik. Diese Entwicklungstendenz befand 
sich im Einklang mit der Entwicklung in der Psy-
chiatrie. Die ursprünglich ätiologische psychi-
atrische Klassifikation, wie sie noch im ICD-9 
niedergelegt ist, war weder hinreichend reliabel 
noch ausreichend valide.  

Zur Behebung dieser Mängel wurde in den 
USA bei der Weiterentwicklung des Klassifikati-
onssystems DSM von einer ätiologischen Fun-
dierung der Krankheitsbilder Abstand genom-
men und eine an umschriebenen Symptomen 
und Verhaltensweisen orientierte phänomenolo-
gische Sichtweise eingeführt. Diesem Weg 
schloss sich auch die Weltgesundheitsorganisa-
tion (WHO) an. 1992 erschien ICD-10 Kapitel V 
mit einer Klassifikation psychischer Störungen, 
die weitgehend kompatibel mit der DSM-Klassi-
fikation war. 

Für die verhaltenstherapeutischen Forscher 
war damit das Problem der unzureichend reliab-
len Diagnostik weitgehend behoben, für die Ver-
treter der nicht-symptomorientierten Psychothe-
rapieverfahren jedoch nicht (z.B. Hoffmann 
1993). Für sie griff die Zentrierung auf die Symp-
tomatik zu kurz. Sie entwickelten zur Diagnostik, 
Therapieplanung und Ergebnisbewertung psy-
chodynamischer Therapien eine „Operationali-
sierte Psychodynamische Diagnostik (OPD)“ und 
erweiterten die Symptomachse (= ICD-10 Kapitel 
V) um vier weitere Achsen.  

Die intensive Forschungstätigkeit der verhal-
tenstherapeutischen Forscher und ihre Omniprä-
senz in der universitären Klinischen Psychologie 
und Psychiatrie prägten zunehmend die For-
schungsstandards in der bundesdeutschen Psy-
chotherapieforschung.  

Heute gelten die von den verhaltenstherapeu-
tischen Psychotherapieforschern favorisierten 
RCT-(randomisierte kontrollierte-)Studien als der 
„Goldstandard“ in der Psychotherapieforschung. 
Studien, in denen die Patienten nach klinischen 
Gesichtspunkten oder auf Grund ihrer persönli-

chen Präferenz, (also nicht randomisiert) Be-
handlungs- und Kontrollbedingungen zugewie-
sen werden und bei denen die therapeutischen 
Interventionen nicht manualisiert sind, laufen 
Gefahr, als nicht ausreichend wissenschaftlich 
aussagefähig unberücksichtigt zu bleiben.  

Im Zuge dieser Entwicklung entstand eine leb-
hafte wissenschaftliche Diskussion über den 
„richtigen“ Forschungsansatz, bei dem u.a. die 
Vor- und Nachteile von „Laborforschung“ und 
„Feldforschung“ bzw. „naturalistische For-
schung“ gegeneinander aufgerechnet wurden. 
So bezeichnete Revenstorf (2005) die Forderung, 
Psychotherapieeffekte seien mit derselben Me-
thodik zu erfassen wie Medikamenteneffekte, als 
Kuckucksei in der Psychotherapieforschung. 
Schon lange davor hatten die britischen Psycho-
therapieforscher Stiles und Shapiro (1989) davor 
gewarnt, die „drug metaphor“ auf den Bereich 
der Psychotherapie zu übertragen.  

Eine neuere Zusammenfassung des Diskussi-
onsstandes dieser Kontroverse, die auch in der 
US-amerikanischen Szene geführt wird, findet 
sich im Heft 1 der Zeitschrift „PTT – Persönlich-
keitsstörungen“ (Eckert et al. 2008). 

Bleibt zusammenfassend festzuhalten: Die 
Wirksamkeit von Psychotherapie gilt seit Anfang 
1980 als ausreichend empirisch belegt. Wenn 
der Wissenschaftliche Beirat Psychotherapie 
2007 und der G-BA 2007 neue Kriterien für die 
Prüfung der wissenschaftlichen Anerkennung 
bzw. der sozialrechtlichen Anerkennung von 
Psychotherapieverfahren verabschiedet haben, 
dann definieren sie die Maßstäbe für die Aner-
kennung neuer und verändern die Maßstäbe für 
die Anerkennung „alter“ Verfahren, wie der Ge-
sprächspsychotherapie. 

Anspruch und Wirklichkeit 
Versucht man an Hand der bestehenden Rege-
lungen zur wissenschaftlichen und sozialrechtli-
chen Anerkennung von Psychotherapieverfahren 
zu konkretisieren, welche Auswirkungen diese 
neuen Maßstäbe1 haben, so wird Folgendes deut-
lich: 
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1.  Die Finanzierung der Studien ist nicht gere-
gelt: Eine Psychotherapiestudie im ambulan-
ten Bereich, bei der die Behandlungen nicht 
von der Kasse bezahlt werden können, weil 
das Verfahren noch nicht anerkannt ist, kostet 
zirka 1 Million Euro (Linden, Zubrägel 2001). 
Ein Therapieverfahren, das vom Wissenschaft-
lichen Beirat Psychotherapie (WBP) wissen-
schaftlich anerkannt werden will, muss min-
destens 12 Studien vorlegen und mithin min-
destens 12 Millionen Euro zur Finanzierung 
zur Verfügung haben.  

2. Die Durchführung der Behandlungen ist er-
schwert: Es ist nicht gewährleistet, dass aus-
reichend viele Therapeuten für die Durch- 
führung der Behandlungen in den Studien zur 
Verfügung stehen, die in dem zu prüfenden 
Verfahren hinreichend gut ausgebildet sind. 
Da nach dem Psychotherapeutengesetz 
(PsychThG) psychologische Psychotherapeu-
ten nur wissenschaftlich anerkannte Verfah-
ren anwenden dürfen, kämen als Studienthe-
rapeuten für Verfahren, die eine wissenschaft-
liche und sozialrechtliche Anerkennung an-
streben, nur ärztliche Psychotherapeuten in 
Frage. 

3. Die Durchführung der Studien ist nicht ge- 
regelt: Studien von der Qualität, wie sie 
inzwischen gefordert werden, erfordern eine 
professionelle Umsetzung, wie sie nur von 
gut ausgestatteten und qualifizierten For-
schungseinrichtungen geleistet werden 
kann. Forschung an Universitäten ist interes-
sengeleitet: Daher kann nicht erwartet wer-
den, dass Universitätseinrichtungen ihre vor-

handenen personellen und finanziellen Ka-
pazitäten für die Erforschung eines neuen 
Psychotherapieverfahrens zur Verfügung 
stellen, wenn sie damit keine eigenen Inte-
ressen verbinden. Es müssten also strukturel-
le Alternativen gefunden werden, die eine 
adäquate Durchführung der Prüfung der 
Wirksamkeit eines neuen Verfahrens ermög-
lichen. Nicht bedacht scheint auch der not-
wendige zeitliche Aufwand zu sein, zwölf 
Wirksamkeitsstudien durchzuführen. Es lässt 
sich nachlesen, dass zwischen Planung einer 
Psychotherapiestudie (inklusive 1-Jahres-Ka-
tamnesen) und der Publikation ihrer Ergeb-
nisse sechs bis zehn Jahre liegen. Da man 12 
Studien nicht gleichzeitig starten kann, ist 
davon auszugehen, dass es nicht gelingen 
wird, die Voraussetzungen für eine Anerken-
nung innerhalb der Lebensarbeitszeit einer 
Forschergeneration zu schaffen. 

Interessenkonflikte  
bei der sozialrechtlichen 
Anerkennung? 
In den Entscheidungsgremien des G-BA, die über 
die Zulassung von Psychotherapieverfahren be-
finden, sitzen auf der Bank der „Leistungserbrin-
ger“ ausschließlich Vertreter der sogenannten 
„Richtlinienverfahren“, d.h. der kassenzugelas-
senen Psychotherapieverfahren. Die Zulassung 
eines weiteren Verfahrens berührt zwangsläufig 
ihre Interessen bzw. die Interessen der Therapie-
verbände, mit deren Unterstützung sie in dieses 
Gremium gewählt wurden.  

In der Psychotherapeutenszene wird diese Si-
tuation durch folgenden Vergleich persifliert: Die 
Prüfung des Nutzens eines Psychotherapiever-
fahrens durch den G-BA entspricht einem Auftrag 
an die beiden Autofirmen Daimler Benz und 
Volkswagen zu prüfen, ob der deutsche Auto-
markt Autos der Marke Ford (weiterhin) braucht 
bzw. ob ein neuer Automobilhersteller „Nutzen“ 
bringt...  
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1 Hier kündigt sich durch die jüngste Rechtsprechung eine 
interessante Diskussion an: „Vor dem dargelegten Geset-
zeshintergrund erscheint es dem Senat deshalb nicht ge-
boten, die Anerkennung eines psychotherapeutischen 
Verfahrens (ausschließlich) von einem durch Studien be-
legten und nachgewiesenen Wirksamkeitsnachweis ab-
hängig zu machen. Ein entsprechender Wirksamkeits-
nachweis ist zwar ein nicht unerhebliches Indiz für die 
Anerkennung und Anerkanntheit eines Verfahrens, kann 
angesichts der Gesetzesintention, dass einerseits die 
Qualität der Ausbildung als Psychotherapeut gesichert 
werden soll und andererseits bei der Ausübung von Psy-
chotherapie die Missbrauchsgrenze relevant ist, aber 
nicht als allein entscheidendes Kriterium angesehen wer-
den.“ OVG NRW 13 A 5238/04 (15.01.2008). 
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Nun ist der G-BA kein mit neutralen Mitglie-
dern besetztes Gremium der Selbstverwaltung; 
nicht nur die Leistungserbringer, sondern auch 
die Kostenträger haben eigene, durchaus diver-
gierende Interessen. Aus diesem Grunde sieht 
das Sozialgesetzbuch (SGB) V einen „Unpartei-
schen Vorsitzenden“ vor.  

Darüber hinaus kann es aber auch individuel-
le – materielle wie immaterielle – Interessenkon-
flikte geben, wie sie in der Wissenschaft seit lan-
gem durch selbstverpflichtende Erklärungen 
transparent gemacht werden. So wird von den 
Autoren wissenschaftlich-medizinischer Publi-
kationen eine Erklärung zu möglichen Interes-
senkonflikten verlangt. „Ein möglicher Interes-
senkonflikt im Sinne der ,Uniform Requirements 
for Manuscripts Submitted to Biomedical Jour-
nals des ICMJE‘ (1997) besteht immer dann, 
wenn ein Autor finanzielle oder persönliche Be-
ziehungen zu Dritten hat, deren Interessen vom 
Manuskript positiv oder negativ betroffen sein 
könnten“. 

Auch die Verfahrensordnung des G-BA ver-
pflichtet die an einem Bewertungsverfahren Be-
teiligten zur Offenlegung „privater oder persönli-
cher Interessen, welche die unparteiische und 
objektive Mitwirkung beeinträchtigen oder po-
tenziell beeinträchtigen können“ (§ 47; Anlage 1 
VO). Im Unterschied zur wissenschaftlichen Pra-
xis, in der die Erklärungen zu möglichen Interes-
senkonflikten inklusive der Namen der in diesem 
Zusammenhang relevanten Pharmafirmen, Ver-
bände und Institutionen zusammen mit der Pu-
blikation veröffentlicht werden, sind die „Offen-
legungserklärungen“ des G-BA allerdings „streng 
vertraulich“ und für Dritte nicht einsehbar. Was 

spricht eigentlich dagegen, diese in der Wissen-
schaft übliche Transparenz auch in den Gremien 
des G-BA einzuführen? 

Wir hoffen, mit unseren Ausführungen und 
der Veröffentlichung des Standes der Wirksam-
keitsforschung in der Gesprächspsychotherapie 
einen Beitrag dazu zu leisten, dass die Steine 
sichtbar werden, die einer Weiterentwicklung 
der Psychotherapie als Behandlungsverfahren, 
als Profession und nicht zuletzt als wissenschaft-
licher Disziplin im Wege liegen. 

Jochen Eckert (Hamburg) 
Rainer Richter (Hamburg) 
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